Europäischer Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds
Erklärung Finanzdienstleister xxx
Nachhaltige Investments sind ein essentieller Bestandteil der strategischen Positionierung und Vorgehensweise von Finanzdienstleister xx. Seit Jahr xx bieten wir nachhaltige Geldanlagen an und begrüßen den Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds. 

Dies ist unsere erste/zweite/etc. Erklärung für die Einhaltung des Transparenz Kodexes. Sie gilt für den Zeitraum vom xx.yy.zzzz bis zum xx.yy.zzzz. Unsere vollständige Erklärung zu dem Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds ist unten aufgeführt und wird ebenfalls im Jahresbericht des bzw. der entsprechenden Fonds und auf unserer Webseite veröffentlicht.
Zustimmung zum Europäischen Transparenz Kodex 

Name des Fondsmanagers xx verpflichtet sich zur Herstellung von Transparenz. Wir sind davon überzeugt, dass wir unter den bestehenden regulativen Rahmenbedingungen und unter dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit so viel Transparenz wie möglich gewährleisten. 

Finanzdienstleister xx befolgt alle Empfehlungen des Europäischen Transparenz Kodexes für Nachhaltigkeitsfonds mit Ausnahme der Fragen xx und yy. (Falls Sie nicht alle Empfehlungen befolgen können, fassen Sie bitte kurz zusammen, ob und ab wann Sie die offenen Fragen, die Sie zur Zeit nicht beantworten können, nachtragen werden.) 
Datum xx.yy.zzzz
Der Kodex nach Kategorien
	
	Grundlegende Informationen

	
	

	1
	Die Unterzeichner* sollen die Eigendarstellung klar und übersichtlich gestalten sowie präzise Hintergrundinformation über die Fondsgesellschaft und den Fonds* bereitstellen.

	
	Die Fondsgesellschaft

	1a
	Wie lautet der Name der Fondsgesellschaft für die dieser Kodex gilt?

	1b
	Beschreiben Sie bitte allgemein die Nachhaltigkeitsphilosophie der Fondsgesellschaft und wie Sie Nachhaltigkeit konkret definieren.

	
	Der/die Nachhaltigkeitsfonds*

	1c
	Wie lauten die Namen der Fonds für die dieser Kodex gilt? Was sind ihre Hauptcharakteristika?

	1d
	Bitte geben Sie detailliert an, wo weitergehende Informationen erhältlich sind.

	1e
	Wie sehen Inhalt, Häufigkeit und Wege der Informationsvermittlung an Anleger und Investoren aus?


	
	ESG* (Umwelt, Soziales und Governance)-Kriterien für Nachhaltigkeitsfonds 

	
	

	2
	Die Unterzeichner sollen ihre Fonds-Ziele* und ESG-Investitionskriterien* klar darstellen.

	2a
	Wie definiert der Fonds den Begriff des nachhaltigen Investments?

	2b
	Wie lauten die ESG-Kriterien für die Investments des betreffenden Fonds?

	2c
	Wie sind die ESG-Kriterien definiert?

	2d
	Auf welche Art und Weise werden Änderungen dieser Kriterien den Anlegern mitgeteilt?


	
	ESG-Research-Verfahren  

	
	

	3
	Die Unterzeichner sollen klare Informationen zu den ESG-Research-Verfahren ihrer Investments bereitstellen.

	3a
	Wie sehen die Methodik und das angewendete Verfahren des ESG-Research aus?

	3b
	Arbeitet das Fondsmanagement* mit einem hausinternen ESG-Research-Team und/oder greift es auf einen oder mehrere externe/n spezialisierte/n Anbieter für ESG-Research zurück? 

	3c
	Gibt es eine externe Kontrolle oder eine externe Prüfung des Research-Verfahrens? 

	3d
	Umfasst das Research-Verfahren einen Dialog mit Stakeholdern (Anspruchsgruppen)? 

	3e
	Haben Unternehmen die Möglichkeit, Ihre Firmenprofile bzw. Firmenanalysen einzusehen? 

	3f
	Wie häufig wird das Research-Verfahren überprüft?

	3g
	Welche Research-Ergebnisse werden veröffentlicht? 


	
	Auswertung und Umsetzung

	
	

	4
	Die Unterzeichner sollen darlegen, inwiefern ihre ESG-Research-Ergebnisse zum Ausbau und Erhalt des Wertpapierbestandes* beitragen.

	4a
	Wie werden ESG-Research-Ergebnisse in den Investment-Prozess integriert, einschließlich der Auswahl und Zulassung von Unternehmen/Emittenten für Investments?

	4b
	Welche unternehmensinternen oder -externen Maßnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass die einzelnen Titel* des Wertpapierbestandes den ESG-Investmentkriterien genügen (oder nicht genügen)?

	4c
	Welche Grundsätze und Verfahren werden im Zusammenhang mit der Auflösung einzelner Investments (Disinvestments*) aus ESG-Nachhaltigkeitsgründen angewendet?

	4d
	Welche Disinvestments wurden aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien im vergangenen Jahr vorgenommen? 

	4e
	Werden die Anleger über den Verkauf von Investments aufgrund von Nachhaltigkeitskriterien informiert? 

	4f
	Informiert das Fondsmanagement Unternehmen über einen Ausschluss* von Wertpapieren oder den Verkauf von Investments aufgrund der Nichteinhaltung von ESG-Nachhaltigkeitskriterien und Grundsätzen des Fonds?

	4g
	Fließen mögliche Erkenntnisse aus Engagement*-Aktivitäten in die Unternehmensauswahl mit ein, wenn ja in welchem Umfang?


	
	Engagement-Ansatz**

	
	

	5
	Die Unterzeichner sollen ihren Engagement-Ansatz erläutern, sofern der Fonds über einen solchen verfügt.

	5a
	Welche Ziele verfolgt das Engagement? 

	5b
	Wie entscheidet das Fondsmanagement, bei welchen Unternehmen Engagement erfolgen soll?

	5c
	Wer nimmt das Engagement im Auftrag des Fonds wahr? 

	5d
	Welche Engagement-Verfahren kommen zum Einsatz?

	5e
	Wie wird die Wirksamkeit der Engagement-Aktivitäten überwacht bzw. gemessen?

	5f
	Welche weiteren Maßnahmen werden ergriffen, falls die Engagement-Aktivitäten als erfolglos eingestuft werden?

	5g
	Auf welche Art und Weise und wie oft werden Investoren und weitere Stakeholder über Engagement-Aktivitäten informiert? 

	5h
	Welche Engagement-Aktivitäten wurden vom Fonds im letzten Jahr durchgeführt?


	
	Wahl- bzw. Abstimmungsverhalten**

	
	

	6
	Die Unterzeichner sollen ihr Abstimmungsverhalten* darlegen.

	6a
	Verfügt der Fonds über Grundsätze zur Stimmrechtsausübung? 

	6b
	Legt das Fondsmanagement sein Abstimmungsverhalten und die Begründung seiner Entscheidungen offen? 

	6c
	Unterstützt bzw. fördert das Fondsmanagement Aktionärsanträge?

	6d
	Welche mit den ESG-Investmentkriterien des Fonds zusammenhängenden Stimmrechtsausübungen wurden durchgeführt?


*siehe untenstehenden Abschnitt “Definition der in den Leitlinien verwandten Schlüsselbegriffe“

** falls zutreffend

Haftungsausschluss – Eurosif kann weder die Verantwortung noch die Haftung für unrichtige oder irreführende Informationen der Unterzeichner in ihren Antworten zu den Transparenzleitlinien übernehmen.

Definition der im Kodex verwandten Schlüsselbegriffe 
	Begriff
	Begriffsbestimmung

	Abstimmungsverhalten
	Verhalten eines Fonds, der sein Stimmrecht als Investor einsetzt, um Unternehmenspolitik zu beeinflussen.

	Ausschluss (Wertpapierausschluss)
	Einzelne oder mehrere Kriterien, die entsprechend einer nachhaltigen Anlagepolitik Investments in bestimmte Unternehmen und auch Sektoren verbietet. Sie werden auch als Negativkriterien bezeichnet.   

Der Ausschluss von Branchen oder Unternehmen von einem Fonds, wenn deren Aktivitäten im Widerspruch zu festgelegten Kriterien stehen (z.B. Tabakindustrie oder Tierversuche).

	Disinvestment
	Titel im Wertpapierbestand des Fonds, die verkauft werden.

	Engagement
	Ein langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung für die Berücksichtigung von sozialen, ethischen, und ökologischen Kriterien zu gewinnen. Dies beinhaltet auch Stimmrechtsausübungen auf Hauptversammlungen, Aktionärsanträge  und Fragen auf Hauptversammlungen, gemeinsame Initiativen, direkter Kontakt zu Unternehmen und Entscheidungsträgern, Gespräche mit anderen Organisationen und Verantwortlichen aus Wirtschaft und Politik. 

	ESG
	Engl. Environmental, Social and Governance steht für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.

	Fonds
	Eine juristische Einheit, deren ausschließliche Aufgabe der Erwerb von Investitionsbeständen ist. Dies schließt Sonder- und Teilfonds mit ein.

	Fondsmanagement
	Die Organisationseinheit, die für das Management des Fonds verantwortlich zeichnet.

	Fondsziele 
	Beschreibung der Philosophie und der Gesamtausrichtung des Fonds, jedoch nicht der hierfür verwendeten Investitionskriterien.

	Investitionskriterien
	Der Grundsatz oder die Urteilsgrundlage zur Festlegung, worin der Fonds aus ökologischer, sozialer oder ethischer Sicht investieren darf und worin nicht.

	Nachhaltigkeitsfonds 
	Ein Nachhaltigkeitsfonds ist die allgemeine Bezeichnung für nachhaltiges, verantwortliches, ethisches, soziales, ökologisches Investment und alle anderen Anlageprozesse, die in ihre Finanzanalyse den Einfluss von ESG (Umwelt, Soziales und Governance)-Kriterien einbeziehen. Es beinhaltet auch eine explizite schriftlich formulierte Anlagepolitik, die die Nutzung von ESG-Kriterien beinhaltet. 

	Unterzeichner
	Fonds und/oder Fondsmanager, die sich zur Abgabe von Erklärungen in Übereinstimmung mit dem Kodex verpflichten.

	Titel
	Die Wertpapiere (Aktien, Obligationen u.ä.) von Unternehmen (und Körperschaften), die gemeinsam den Fonds bilden.

	Wertpapierbestand
	Ein vom Fondsmanagement betreutes Investitionsbündel.


Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ist seit 2001 der Fachverband für nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu seinen mehr als 150 Mitgliedern zählen u. a. Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungen, Ratingagenturen, Investmentgesellschaften, Vermögensverwalter, Finanzberater, NGOs und interessierte Einzelpersonen.

Sie können das Transparenzlogo für die Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein beim Forum Nachhaltige Geldanlagen beantragen.
Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

Rauchstr. 11, D-10787 Berlin

E-Mail: office@forum-ng.org
Tel.: ++49-30-264 70 544
Webseite: www.forum-ng.org
Eurosif ist der übergeordnete Koordinator des Transparenz Kodexes: 
EUROSIF, das European Sustainable Investment Forum, ist ein europaweiter Zusammenschluss der nationalen Sifs (Sustainable Investment Forum), um nachhaltiges und verantwortliches Investment sowie eine bessere Corporate Governance voranzubringen und zu etablieren. 
Aktuelle Mitglieder von Eurosif sind: 

· Belsif, Belgien
· Dansif, Dänemark
· Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V., Deutschland, Österreich und der Schweiz
· Forum per la Finanza Sostenible, Italien
· Forum pour l'Investissement Responsable, Frankreich
· Norsif, Norwegen
· Spainsif, Spanien
· Swesif, Schweden
· UKSIF, Großbritannien
· VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling), Niederlande
Zu den aktuellen Mitgliedern zählen führende Pensionsfonds, Fonds- und Assetmanager, NGO’s und wissenschaftliche Einrichtungen. Voraussetzung einer Mitgliedschaft bei Eurosif ist eine Mitgliedschaft in einem nationalen Forum. 

Weitere Information erhalten Sie bei Eurosif, 
La Ruche – 84 quai de Jemmapes, F-75010 Paris 
E-Mail: contact@eurosif.org
Tel.: +33-1-40 20 43 38 
Webseite: www.eurosif.org.
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